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§ 1 Geltungsbereich, Begrifflichkeiten  
 
(1) Diese Prüfungsordnung ergänzt die Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge am 
Fachbereich Wirtschaftwissenschaften der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (RPO) in der 
jeweils geltenden Fassung. Sie wird durch die auf ihrer Grundlage beruhende Studienordnung des deutsch-
britischen Studiengangs „International Business“ der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR 
Berlin) und der Anglia Ruskin University Cambridge / Großbritannien (Studienordnung IBU – 
StudO/IBU) in der jeweils geltenden Fassung ergänzt. 
 
(2) Für die an der Anglia Ruskin University Cambridge zu erbringen Prüfungen und Prüfungsteile gelten 
die Bestimmungen des „Validation Document for the Field ‚International Business’“ in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
(3) Der in dieser Ordnung genannte Fachbereichsrat ist der des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 
der HWR Berlin. 
 
 
§ 2 Abschlussgrad 
 
(1) Nach Bestehen der studienbegleitenden Prüfungen und der Abschlussprüfung wird durch die HWR 
Berlin der akademische Grad „Bachelor of Arts (B.A.)“ verliehen. 

                                                           
* Am 01.04.2009 erfolgte die Zusammenführung von FHW Berlin und FHVR Berlin zur HWR Berlin. Die Ordnung wurde mit der 
Neuveröffentlichung redaktionell der neuen Hochschulorganisation der HWR Berlin angepasst. 
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(2) Soweit die dortigen Voraussetzungen vorliegen, verleiht die Anglia Ruskin University Cambridge 
zugleich den akademischen Grad „Bachelor of Arts (Honours)“. 
 
§ 3 Prüfungsmodule und Leistungspunkte des Ersten Studienabschnitts (Start HWR Berlin) 
 
Das Studium im Ersten Studienabschnitt, der an der HWR Berlin begonnen wurde, basiert auf 
nachfolgendem Musterstudienplan. Dieser legt fest, in welchen Modulen Prüfungsleistungen erbracht 
werden müssen und wie viele Leistungspunkte (LP) dafür jeweils erteilt werden. Der Musterstudienplan 
legt auch fest, für welches Fachsemester das Ablegen der Prüfung in dem jeweiligen Modul vorgesehen ist.  
 

Erster Studienabschnitt 
1. Sem. 
HWR 
Berlin 

2. Sem. 
HWR 
Berlin 

3. Sem. 
Anglia 
Ruskin 

4. Sem. 
Anglia 
Ruskin 

Summe je 
Lerngebiet

Studienein
heit 

Lerngebiet/ 
Prüfungsfach sws LP sws LP ch LP ch LP sws LP 

Allgemeine 
Betriebs-
wirtschaftslehre 

• Grundlagen der  
Wirtschaftswissen-schaften** 
(ABWL)  

• Personal und Organisation 
• Modul A* 
• Modul B* 
• Modul C* 

2   
 
 
4 

 
 
 

5 

 
 
 
 

6 
3 

 
 
 
 

15 
7,5 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

7,5 

 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 

35 

Betriebliches 
Rechnungs-
wesen 

• Grundlagen des externen 
Rechnungswesens 

• Modul D* 
• Modul E* 

4 5    
 

3 

 
 

7,5 

 
 
 

3 

 
 
 

7,5 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

20 

Allgemeine 
Volks-
wirtschaftslehre 

• Grundlagen der 
Wirtschaftswissenschaften** 
(AVWL) 

• Managerial Economics und 
Einführung in die  

 Makroökonomie 

2 5  
 
 
4 

 
 
 

5 

     
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 

10 

Wirtschaftsrecht 

• Privates Wirtschaftsrecht 
• Recht im Unternehmen 

(Gesellschaftsrecht, 
Arbeitsrecht) 

• Modul F* 

4 5  
4 

 
5 

   
 
 
 

3 

 
 
 
 

7,5 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

17,5

Grund-
lagen 

Sozial-
wissenschaften 

• Politische Ökonomie und 
Sozialstruktur der  

 modernen Gesellschaft 

4 5        
 
 
4 

 
 
 

5 

Quantitative 
Methoden 

• Wirtschaftsmathematik 
• Statistik 

4 5  
4+2 

 
5 

     
 

10 

 
 

10 Instru- 
mente 

Wirtschafts-
informatik 

• Grundlagen der  
 Wirtschaftsinformatik  
• Modul G* 

  2+2 5    
 

3 

 
 

7,5 

 
 
 
7 

 
 
 

12,5

Schlüssel-
qualifika-
tionen 

Schlüssel-
qualifikationen: 
Grundlagenkurse 

• English for Business 
• Selbstmanagement  

4 5  
4 

 
5 

      

Summe Erster Studienabschnitt  24 30 26 30 12 30 12 30 74 120 

 
 
* Diese Module sind festgelegt in der jeweils geltenden Fassung des „Structure of the Pathway ‚International Business’ (Berlin)“ an der 

Anglia Ruskin University Cambridge. 
** Das Modul „Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften“ besteht aus zwei Teilveranstaltungen (ABWL und AVWL). Es erfolgt eine 

gemeinsame Prüfung und es können insgesamt  5 Leistungspunkten erlangt werden. 
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§ 4 Prüfungsmodule und Leistungspunkte des Ersten Studienabschnitts  
      (Start Anglia Ruskin University Cambridge) 
 
Das Studium im Ersten Studienabschnitt, der an der Anglia Ruskin University Cambridge begonnen 
wurde, basiert auf nachfolgendem Musterstudienplan. Dieser legt fest, in welchen Modulen 
Prüfungsleistungen erbracht werden müssen und wie viele Leistungspunkte (LP) dafür jeweils erteilt 
werden. Der Musterstudienplan legt auch fest, für welches Fachsemester das Ablegen der Prüfung in dem 
jeweiligen Modul vorgesehen ist.  
 

Erster Studienabschnitt 
1. Sem. 
Anglia 
Ruskin 

2. Sem. 
Anglia 
Ruskin 

3. Sem. 
HWR 
Berlin 

4. Sem. 
HWR 
Berlin 

Summe je 
Lerngebiet

Studien-
einheit 

Lerngebiet/ 
Prüfungsfach 

Modul ch LP ch LP sws LP sws LP sws LP 

Allgemeine 
Betriebs-
wirtschaftslehre 

• Modul H* 
• Modul I* 
• Modul J* 
• Operations Management 

3 7,5  
6 
3 

 
15 
7,5 

   
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

35 

Betriebliches 
Rechnungs-
wesen 

• Grundlagen des externen 
Rechnungswesens 

• Grundlagen des internen 
Rechnungswesen / Controllings 

    4 5  
 

4 

 
 

5 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

10 

Allgemeine 
Volks-
wirtschaftslehre 

• Modul K* 
• Managerial Economics 
• Makroökonomie I: Konjunktur und 

Beschäftigung 

3 7,5    
4 

 
5 

 
 

4 

 
 

5 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

17,5

Wirtschaftsrecht 

• Modul L* 
• Deutsches Wirtschaftsrecht 
• Vergleichendes Wirtschaftsrecht 

3 7,5    
4 

 
5 

 
 

4 

 
 

5 

 
 
 

11 

 
 
 

17,5

Grundlagen 

Sozial-
wissenschaften 

• Politische Ökonomie und 
Sozialstruktur der modernen 
Gesellschaft 

    4 5    
 
 

4 

 
 
 

5 

Quantitative 
Methoden 

• Modul M* 
• Wirtschaftsmathematik 

  3 7,5  
4 

 
5 

   
 

7 

 
 

12,5
Instru-
mente 

Wirtschafts-
informatik 

• Grundlagen der 
Wirtschaftsinformatik  

• Betriebliche Informationssysteme 

    2+2 5  
 

2+2 

 
 

5 

 
 
 

8 

 
 
 

10 

Schlüssel-
qualifika-
tionen  

Schlüssel-
qualifikationen: 
Grundlagenkurse 

• Modul N* 
• Selbstmanagement 

3 7,5      
4 

 
5 

 
 

 
 

Summe Erster Studienabschnitt  12 30 12 30 24 30 24 30 72 120 

 
* Diese Module sind festgelegt in der jeweils geltenden Fassung des „Structure of the Pathway ‚International Business’ (Berlin)“ 
an der Anglia Ruskin University Cambridge. 
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§ 5 Prüfungsmodule und Leistungspunkte des Zweiten Studienabschnitts (HWR Berlin) 
 
(1) Die Lehrveranstaltungen im Zweiten Studienabschnitt, der vollständig an der HWR Berlin absolviert 
wird, basieren auf folgendem Musterstudienplan. Dieser legt fest, in welchen Modulen Prüfungsleistungen 
erbracht werden müssen und wie viele Leistungspunkte (LP) dafür jeweils erteilt werden. Der 
Musterstudienplan legt auch fest, für welches Fachsemester das Ablegen der Prüfung in dem jeweiligen 
Modul vorgesehen ist. 
 
 

Zweiter Studienabschnitt 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Summe je 
Lerngebiet 

Studien-
einheit Lerngebiet Modul sws LP sws LP sws LP sws LP sws LP 

Kern Strategischer  
Fokus 

• Strategisches 
Management  

• Unternehmensplanspiel 
und  

 Teamentwicklung 

    6 5  
 
4 

 
 
5 

  

Tätigkeits-
feld I, II , III 
oder IV 

• Modul 1 
• Modul 2 
• Modul 3 
• Modul 4 

    4 
4 

5 
5 

 
 
4 
4 

 
 
5 
5 

 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 

20 

Vertiefung 
(Wahl-
pflicht) 

Themenfeld 
• Internationalisierung 

von  
     Wirtschaftsprozessen 

    12 15    
 

12 

 
 

15 

Schlüssel-
qualifika-
tionen 

Schlüssel-
qualifikation
en 

• Kommunikation und 
Interaktion im Beruf 

      4 5   

Praxis-
semester Praxisphase  

• Zwei Praktika  24 30 24 30       

Abschluss-
prüfung  

Abschlussarbeit und 
mündliche 
Abschlussprüfung  

      8 10   

Summe Zweiter Studienabschnitt 24 30 24 30 26 30 24 30 98 120 

 
(2) Der Fachbereichsrat kann beschließen, dass neben in dieser Ordnung aufgeführten Vertiefungen 
weitere Vertiefungen eingerichtet werden. Ferner kann er beschließen, dass einzelne zu wählende 
Vertiefungsveranstaltungen durch geeignete Module weiterer Bachelor-Studiengänge ersetzt werden 
können. 
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§ 6 Prüfungsmodule und Leistungspunkte des Zweiten Studienabschnitts  
     (Anglia Ruskin University Cambridge) 
  
Die Lehrveranstaltungen im Zweiten Studienabschnitt, der vollständig an der Anglia Ruskin University 
Cambridge absolviert wird, basieren auf folgendem Musterstudienplan. Dieser legt fest, in welchen 
Modulen Prüfungsleistungen erbracht werden müssen und wie viele Leistungspunkte (LP) dafür jeweils 
erteilt werden. Der Musterstudienplan legt auch fest, für welches Fachsemester das Ablegen der Prüfung in 
dem jeweiligen Modul vorgesehen ist. 
 

Zweiter Studienabschnitt 5. Sem. 6. Sem. 7. Sem. 8. Sem. Summe je 
Lerngebiet 

Studien-
einheit Lerngebiet Modul sws LP sws LP ch LP ch LP sws LP 

Kern Strategischer 
Fokus 

• Modul O*  
 
• Modul P* 

    2 7,5  
 

2 

 
 

7,5 

  

Vertiefung 
(Wahlpflicht) 

Tätigkeitsfeld I, II 
oder III 

• Modul Q* 
 
• Modul R* 
 
• Modul S* 

    2 
 

2 

7,5 
 

7,5 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

7,5 

  

Schlüssel-
qualifika-
tionen 

Schlüssel-
qualifikationen 

• Modul T*       2 7,5   

Praxis-
semester Praxisphase  

• Zwei Praktika 24 30 24 30       

Abschluss-
prüfung  Abschlussarbeit *     2 7,5 2 7,5   

Summe Zweiter Studienabschnitt 24 30 24 30 8 30 8 30 64 120 

 
* Diese Module sind festgelegt in der jeweils geltenden Fassung des „Structure of the Pathway ‚International Business’ (Berlin)“ 
an der Anglia Ruskin University Cambridge. 

 
 
§ 7 Ort der Abschlussprüfung 
 
Die Abschlussprüfung muss an dem Ort erfolgen, an dem auch das letzte Semester absolviert wird. 
 
 
§ 8 Kursinhalte und Prüfungsformen der an der Anglia Ruskin University Cambridge  
      zu absolvierenden Module 
 
Der Inhalt der Module, die an der Anglia Ruskin University absolviert werden, sowie deren 
Prüfungsformen richten sich nach der jeweils geltenden Fassung des „Structure of the Pathway 
‚International Business’ (Berlin)“. 
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§ 9 Gesamtnotenermittlung, Notenumrechnungstabelle 
 
(1) Bei der Berechnung der Gesamtnote des Bachelors of Arts der HWR Berlin wird das gewichtete 
arithmetische Mittel angewendet bei dem die Summe aller Gewichte 100 beträgt und die ungerundeten 
Modulnoten die folgenden Gewichte erhalten: 

• Im Ersten Studienabschnitt werden die Noten der Module der HWR Berlin mit 5 Leistungspunkten 
(LP) mit dem Faktor 2 gewichtet. Die Noten der Module der Anglia Ruskin University Cambridge 
mit 15 Credit Points (CP) werden mit dem Faktor 3 und die Noten der Module mit 30 Credit Points 
(CP) werden mit dem Faktor 6 gewichtet. 

• Im Zweiten Studienabschnitt werden die Noten der Module der HWR Berlin mit 5 
Leistungspunkten (LP) mit dem Faktor 4 gewichtet. Die Note des Themenfelds erhält ein Gewicht 
von 12. Die Noten der Module der Anglia Ruskin University Cambridge mit 15 Credit Points (CP) 
werden mit dem Faktor 6 und die Noten der Module mit 30 Credit Points (CP) werden mit dem 
Faktor 12 gewichtet. Die Note des „Independent Learning Project“ erhält ein Gewicht von 12.  

• Die Note der Abschlussarbeit und der mündlichen Prüfung an der HWR Berlin und die Note des 
„Undergraduate Major Project“ an der Anglia Ruskin University Cambridge werden mit dem 
Faktor 18 gewichtet.  

 
(2) Die Umrechnung von Modulnoten erfolgt durch Ermittlung des Notenäquivalents der jeweiligen 
Partnerhochschule. Für die Umrechnung der britischen Marks in deutsche Noten, gilt die 
Umrechnungstabelle A; für die Umrechnung der deutschen Noten in britische Marks gilt die 
Umrechnungstabelle B. 
        

 Umrechnungstabelle A             Umrechnungstabelle B Umrechnungstabelle A       Umrechnungstabelle B

    Cambridge  →      Berlin        Berlin        →   Cambridge   

         >74 1,0 1,0 78 

74 1,1 1,1 74 

73 1,2 1,2 73 

72 1,3 1,3 72 

71 1,4 1,4 71 

70 1,5 1,5 70 

69 1,6 1,6 69 

68 1,7 1,7 68 

67 1,8 1,8 67 

66 1,9 1,9 66 

65 2,0 2,0 65 

64 2,1 2,1 64 

63 2,2 2,2 63 

62 2,3 2,3 62 

61 2,4 2.4 61 

60 2,5 2,5 60 

59 2,6 2,6 59 

58 2,7 2,7 58 

57 2,8 2,8 57 

56 2,9 2,9 56 

55 3,0 3,0 55 

 
  
 
 

   Cambridge   →       Berlin        Berlin         →   Cambridge   

54 3,1 3,1 54 

53 3,2 3,2 53 

52 3,3 3,3 52 

51 3,4 3,4 51 

50 3,5 3,5 50 

49 3,6   

48 3,6 3,6 48 

47 3,7   

46 3,7 3,7 46 

45 3,8   

44 3,8 3,8 44 

43 3,9   

42 3,9 3,9 42 

41 4,0   

40 4,0 4,0 40 

39 4,1 4,1 39 

38 4,2 4,2 38 

37 4,3 4,3 37 

36 4,4 4,4 36 

35 4,5 4,5 35 

34 4,6 4,6 34 

33 4,7 4,7 33 

32 4,8 4,8 32 

31 4,9 4,9 31 

     <= 30 5,0 5,0 30 
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§ 9 a Prüfungsformen  
 
 Studieneinheit Lerngebiet  Modul  Prüfungsform 

1. Studienabschnitt 

Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (ABWL) Kombinierte  
Prüfung∗∗ 

Personal und Organisation Kombinierte  
Prüfung 

Allgemeine  
Betriebswirtschaftslehre 

Operations Management Klausur 

Grundlagen des externen Rechnungswesens 
Betriebliches  
Rechnungswesen 

Grundlagen des internen Rechnungswesens / Controllings 

Klausur 

Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (AVWL) Kombinierte  
Prüfung∗∗ 

Managerial Economics und Einführung in die Makroökonomie Kombinierte  
Prüfung 

Allgemeine  
Volkswirtschaftslehre 

Makroökonomie I Hausarbeit 
Privates Wirtschaftsrecht Klausur 
Recht im Unternehmen (Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht) Klausur 

Deutsches Wirtschaftsrecht 
Wirtschaftsrecht 

Vergleichendes Wirtschaftsrecht 

Kombinierte  
Prüfung 

Grundlagen 

Sozialwissenschaften Politische Ökonomie und Sozialstruktur der 
modernen Gesellschaft 

Kombinierte  
Prüfung 

Wirtschaftsmathematik Klausur 
Quantitative Methoden  

Statistik Klausur 

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik 
Instrumente 

Wirtschaftsinformatik 
Betriebliche Informationssysteme 

Kombinierte  
Prüfung 

English for Business Kombinierte  
Prüfung Schlüssel-

qualifikationen 
Schlüsselqualifikationen: 
Grundlagenkurse Selbstmanagement Studienleistung 

2. Studienabschnitt 

Strategisches Management Mündliche  
Prüfung 

Strategischer Fokus 
Unternehmensplanspiel und Teamentwicklung Kombinierte  

Prüfung Kern 

Themenfeld Internationalisierung von Wirtschaftsprozessen Erweiterte  
Hausarbeit 

Schlüssel-
qualifikationen Schlüsselqualifikationen Kommunikation und Interaktion im Beruf  Studienleistung 

 
Soweit die Studienordnung vorsieht, dass Module aus anderen Studiengängen belegt werden, sind die dort 
vorgeschriebenen Prüfungsformen anzuwenden. 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der HWR Berlin in Kraft.  

                                                           
∗∗ In den Lehrveranstaltungen „Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (ABWL)“ und „Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (AVWL)“ 
erfolgt eine gemeinsame kombinierte Prüfung, da es sich bei den beiden Lehrveranstaltungen um ein Modul handelt, das aus zwei Teilen besteht. 
 


